
Selbstauskunft nach § 72a SGB VIII
Trainer*innen / Übungsleiter*innen

DJK-SV Wasseralfingen 1921 e.V. 

Am Schimmelberg 54/1
73433 Wasseralfingen

www.DJKSV1921.de

Herr / Frau

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum:		
		

Für Personen mit deutschem erweiterten Führungszeugnis: 
Ich versichere, dass gegen mich weder eine rechtskräftige Verurteilung noch ein laufendes
Ermittlungsverfahren wegen einer der nachfolgenden Straftaten besteht: §§ 171, 174–174c, 176–180a, 
181a, 182–184g, 184i–184l, 201a Abs. 3 sowie §§ 225, 232–233a, 234, 235, 236 StGB.

Für Personen ohne deutsches Führungszeugnis:
Ich versichere, dass ich in meinem Heimatstaat oder in anderen Staaten nicht rechtskräftig wegen 
einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder einer vergleichbaren, sich gegen Minder-
jährige richtenden Straftat verurteilt wurde, die den in § 72a Abs. 1 SGB VIII genannten deutschen 
Straftatbeständen (insb. §§ 171, 174–174c, 176–180a, 181a, 182–184g, 184i–184l, 201a Abs. 3, 225, 
232–233a, 234, 235, 236 StGB) entspricht.

Verpflichtung zur Mitteilung:
Ich verpflichte mich, den Vereinsvorstand (§ 26 BGB) unverzüglich schriftlich zu informieren, sobald 
ein Ermittlungsverfahren oder eine Verurteilung wegen einer der vorgenannten Straftaten gegen mich 
eingeleitet bzw. ausgesprochen wird.

Ort, Datum						      Unterschrift
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